
 

 
 

ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNG 

Rhein-Erft-Kreis 

70-0-22/159 

 

Auf der Grundlage des § 3 Absatz 6 des Abgrabungsgesetzes NRW in Verbindung mit § 18 des Geset-

zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und § 73 Abs. 3 bis 7 des Verwaltungsverfah-

rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW), wird Folgendes bekannt gemacht: 

 

Die ML Mineral-Logistics GmbH & Co. OHG reichte mit Schreiben vom 16.02.2024 sowie Ergänzungen 

vom November 2024 und Januar 2025 beim Landrat des Rhein-Erft-Kreises den Antrag auf die Ertei-

lung einer Abgrabungsgenehmigung zur Gewinnung von Kies, Sand und Lehm für die geplante „Ab-

grabung Widdendorf II“ in der Stadt Bergheim, Gemarkung Quadrath-Ichendorf, Flur 22, Flurstücke 

225, 101, 219 tlw. und 271-274, 275 tlw.ein.   

 

Der Rhein-Erft-Kreis ist nach der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) für die Durchfüh-

rung des Genehmigungsverfahrens zuständig. 

 

Beantragt wird eine Trockenabgrabung auf einer Fläche von 12,09 ha zuzüglich Erschließung. Ausge- 

hend vom Beginn der Abbautätigkeit spätestens im Jahr 2027 und bei einer gewinnbaren Material-

menge von insgesamt ca. 1,52 Mio. m3 würde das Vorhaben bei einer angestrebten jährlichen Ab-

baumenge von ca. 200.000 m3 einschließlich der geplanten Rekultivierung voraussichtlich im Jahr 

2038/39 enden. 

 

Die Erschließung des Vorhabengebiets, der Abtransport des gewonnenen Materials sowie die Anliefe-

rung von Rekultivierungsmaterial erfolgt über die K 19. Die Anbindung an das überregionale Ver-

kehrsnetz erfolgt ausgehend von der K 19 über einen Kreisverkehr an die L 276. Der Autobahnan-

schluss zu der Autobahn A 61 liegt in einer Entfernung von 1,2 km. Die Zufahrten zur Autobahn A 61 

sichern den Anschluss an das überregionale Verkehrsnetz. 

 

Zwischen dem Vorhabengebiet und den Autobahnanschlüssen liegen keine Ortsdurchfahrten. Im 

Rahmen der Rekultivierung wird auf großen Flächen Ackerland wiederhergestellt werden. Zusätzlich 

wird der notwendige Ausgleich durch Anlage von Gehölzflächen und extensiven Grünlandflächen mit 

breiten, vorgelagerten Krautsäumen und Rohbodenflächen in trockener oder feuchter Ausprägung 

erbracht werden. Der Eingriff soll vollumfänglich innerhalb der Vorhabensflächen selbst ausgegli-

chen werden. 

 

Der Antrag bedingte die Durchführung einer Allgemeinen Vorprüfung auf Verpflichtung zur Durch-

führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 5 UVPG. Die Vorprüfung ist mit dem Ergebnis 

erfolgt, dass für das Vorhaben eine UVP-Pflicht gegeben ist, da das Vorhaben erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen sind.  

 

Es wurde ein UVP-Bericht vorgelegt. Dieser und der Genehmigungsantrag nebst zugehörigen Unter-

lagen, die das Vorhaben, seinen Anlass, die von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anla-

gen sowie seine Auswirkungen etc. erkennen lassen, liegen gemäß § 19 Abs. 2 UVPG in Verbindung 

mit § 73 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 5 bis 7 VwVfG NRW in der Zeit vom   

 

14.04.2025 bis einschließlich 13.05.2025 

            (außer samstags, sonntags und feiertags) 

 

an folgenden Stellen nach vorheriger Terminabsprache zur Einsicht aus: 



 

 
 

Rhein-Erft-Kreis    Montag bis Donnerstag:  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Willy-Brandt-Platz 1       14:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

50126 Bergheim    Freitag:   09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 

70 Amt für Technischen Umweltschutz 

Raum 3 A 51 

 

Eine telefonische Anmeldung unter Tel.-Nr. 02271/83-17059 ist erwünscht. 

 

Zusätzlich sind die Unterlagen auf der Seite des Rhein-Erft-Kreises unter https://www.rhein-erft-
kreis.de/aktuelles/bekanntmachungen.php veröffentlicht. 
______________________________________________________________________________________ 

 

Stadtverwaltung Bergheim  Montag bis Freitag:  08:00 Uhr bis 12:30 Uhr 

Betlehemer Str. 9 - 11   Montag, Dienstag, Mittwoch: 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr 

50126 Bergheim    Donnerstag:   08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 

Es wird eine telefonische Terminabstimmung empfohlen. 
______________________________________________________________________________________ 
  
Der Bekanntmachungstext sowie entsprechende Links zu den Antragsunterlagen und zum UVP-
Bericht sind ebenfalls über das UVP-Portal unter https://www.uvp-verbund.de/portal/ verfügbar. 
 
Die auszulegenden Unterlagen beinhalten insbesondere folgende Unterlagen: 
 

• Projektbeschreibung 

• Betriebsplanung 

• Immissionsprognosen 

• Umweltbeiträge 

• UVP-Bericht 
 

Gemäß § 21 UVPG können ab dem ersten Tag der öffentlichen Auslegung am 14.04.2025 bis einen 

Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist, also bis einschließlich zum 

 

12.06.2025 

 

Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben werden. Die Einwendungen sind schriftlich an den 

Rhein-Erft-Kreis zu richten. Die Einwendungen sind rechtzeitig erhoben, wenn sie innerhalb der 

Einwendungsfrist eingegangen sind. Mit Ablauf der vorgenannten Frist sind für das Genehmigungs-

verfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln be-

ruhen (§ 21 Absatz 4 UVPG). Es wird darauf hingewiesen, dass Einwendungen von Einwendern, die 

nicht schriftlich erhoben wurden bzw. deren Namen oder Adressen unleserlich sind, nicht berück-

sichtigt werden können. 

 

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass beabsichtigt ist, die Einwendungen an den Antragsteller zur 

Stellungnahme weiterzuleiten und dass auf Verlangen des Einwenders Namen und Anschrift unkennt-

lich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Verwaltungsverfahrens 

nicht erforderlich sind. 

 

Sollten gegen das oben genannte Vorhaben Einwendungen erhoben werden, so werden diese gemäß 

§ 18 Abs. 1 Satz 4 UVPG i.V.m. § 73 Abs. 6 Satz 1 VwVfG NRW nach Ablauf der Äußerungsfrist in ei-

nem noch festzusetzenden Termin mit den Beteiligten, die hierzu gesondert schriftlich geladen 

werden, erörtert. 

 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden.  

https://www.rhein-erft-kreis.de/aktuelles/bekanntmachungen.php
https://www.rhein-erft-kreis.de/aktuelles/bekanntmachungen.php
https://www.uvp-verbund.de/portal/


 

 
 

Sind mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen, 

  

a) können die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch 

 öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden, 

b) kann die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntma¬

 chung ersetzt werden. 

 

Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen und die Teilnahme an dem Erörterungstermin 

entstehen, können nicht erstattet werden. 

 

Sollte ein Erörterungstermin mit dem Antragsteller und denjenigen, die rechtzeitig gegen das Vor-

haben Einwendungen erhoben haben, stattfinden, kann dieser auch im Wege einer Online-

Konsultation durchgeführt werden (§ 27c VwVfG NRW). Der Termin hierfür wird mindestens eine 

Woche vorher ortsüblich bekanntgemacht.  

 

Gemäß § 27b VwVfG werden für die Online-Konsultation den zur Teilnahme Berechtigten die sonst 

im Erörterungstermin oder der mündlichen Verhandlung zu behandelnden Informationen zugänglich 

gemacht. Ihnen wird innerhalb einer vorher bekannt zu machenden angemessenen Frist Gelegenheit 

gegeben, sich schriftlich oder elektronisch dazu zu äußern. 

 

Falls keine Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben werden sollten, kann gemäß § 67 Abs.2 Nr. 2 

VwVfG NW ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. 

 

Bergheim, den 03.04.2025 

 

Der Landrat des Rhein-Erft-Kreises 

Im Auftrag 

gez. 

vom Felde 


